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WEG §§ 24, 26; GBO § 29 
Nachweis der Verwalterbestellung bei 
Nichterreichbarkeit des Versammlungs-
leiters 

I. Sachverhalt 
In der Versammlung einer Wohnungseigentümergemein-
schaft wurde ein neuer Verwalter bestellt. Versammlungs-
leiter war der alte Verwalter. Die Unterschriften unter dem 
Versamm lungsprotokoll sollen nunmehr beglaubigt wer-
den. Der alte Verwalter ist allerdings nicht mehr erreichbar.

II. Frage 
Wie lässt sich in einem solchen Fall die ordnungsgemäße 
Verwalterbestellung gegenüber dem Grundbuchamt (§ 29 
GBO) nachweisen?

III. Zur Rechtslage 
1. Niederschrift über Bestellungsbeschluss: formelle 
Anforderungen
§ 26 WEG regelt, wie die Gemeinschaft der Wohnungs-
eigentümer den Verwalter bestellen und abberufen kann. 
Komplementär zur Bestellungsvorschrift sieht § 26 Abs. 3 
WEG eine Nachweiserleichterung gegenüber dem 
Grundbuchamt vor. Danach genügt als Nachweis eine 
Niederschrift über den Bestellungsbeschluss, bei der die 

Unterschriften der in § 24 Abs. 6 WEG bezeichne-
ten Personen öffentlich beglaubigt sind, soweit die 
Verwaltereigenschaft durch eine öffentlich beglaubigte 
Urkunde nachgewiesen werden muss. § 24 Abs. 6 WEG 
ordnet generell an, dass über die in der Versammlung ge-
fassten Beschlüsse eine Niederschrift aufzunehmen ist und 
dass diese Niederschrift von dem Vorsitzenden, einem 
Wohnungseigentümer und, falls ein Verwaltungsbeirat 
bestellt ist, auch von dessen Vorsitzenden oder seinem 
Vertreter zu unterschreiben ist.

Was den notwendigen Inhalt der Niederschrift über 
die Versammlung anbelangt, so muss diese zumindest 
den genauen Wortlaut der gefassten Beschlüsse und 
das Abstimmungs ergebnis schriftlich festhalten. Für 
die Gültigkeit eines Beschlusses ist seine Aufnahme in 
eine Niederschrift gem. § 24 Abs. 6 S. 2 WEG aller-
dings nicht erforderlich. Anderes gilt lediglich, soweit die 
Teilungserklärung Abweichendes bestimmt und eine be-
sondere Protokollierungsklausel enthält (OLG München 
NJW 2008, 156, 157; AG Hamburg-Wandsbek ZMR 2007, 
149; Bärmann/Merle, WEG, 13. Aufl. 2015, § 24 Rn. 129; 
Kümmel/Vandenhouten, in: Niedenführ/Vandenhouten, 
WEG, 12. Aufl. 2017, § 24 Rn. 69). 

Des Weiteren sind die Angabe von Ort und Zeitpunkt der 
Versammlung wesentliche Bestandteile der Niederschrift. 
Nicht vorgeschrieben ist jedoch, dass die Niederschrift 
die Teil nehmer der Versammlung aufführt oder dass ihr 
eine Teilnehmerliste beigefügt wird. Dies ist aber insbe-
sondere im Hinblick auf die Frage der Beschlussfähigkeit 
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zu empfehlen. Mangels anderweitiger Bestimmungen in 
der Gemeinschaftsordnung oder eines entspre chenden 
Beschlusses steht es grundsätzlich im freien Ermessen des 
Protokollanten, ob er über den gesetzlichen Mindestinhalt 
hinaus auch noch andere Inhalte der Wohnungseigen-
tümerversammlung in die Niederschrift aufnimmt. Der 
Ermessensspielraum hängt von der rechtlichen Bedeutung 
der Äußerungen der Teilnehmer ab, so dass i. d. R. rechts-
erhebliche Erklärungen protokolliert werden müssen 
(Bärmann/Merle, § 24 Rn. 121). 

2. Folge der Unerreichbarkeit des Versammlungs-
leiters
Ist der Versammlungsleiter nicht mehr erreichbar, so kann 
dessen Unterschrift auch nicht notariell beglaubigt wer-
den. Für die notarielle Beglaubigung ist gem. § 40 Abs. 1 
BeurkG erforderlich, dass die Unter schrift in Gegenwart 
des Notars vollzogen oder anerkannt wird. An der grund-
sätzlichen Wirksamkeit der Verwalterbestellung ändert die-
ser Umstand zu nächst jedoch nichts. Lediglich deren 
Nachweis gegenüber dem Grundbuchamt wird erschwert.

Die Regelung des § 26 Abs. 3 WEG stellt aber nur eine 
Beweiserleichterung und keine abschließende Regelung 
dar. Es bleibt im Übrigen beim allgemeinen Nachweis-
erfordernis gem. § 29 GBO. Zulässig sind damit auch an-
dere Nachweise, die dem Form erfordernis des § 29 GBO 
genügen. Insbesondere ist der Nachweis durch notarielle 
Urkunde gem. § 418 ZPO oder durch gerichtliches Urteil 
gem. § 417 ZPO möglich (Göhmann, RNotZ 2012, 251, 
267).

Möglich wäre es daher wohl auch, dass dem Verwalter gem. 
§ 27 Abs. 6 WEG von sämt lichen Wohnungseigentümern 
eine Vollmachts- und Ermächtigungsurkunde ausgestellt 
würde, aus der sich der Umfang seiner Vertretungsmacht er-
gäbe. Ob die Unterschriften sämt licher Wohnungseigentümer 
(so Hügel/Elzer, WEG, 2015,  § 27 Rn. 169) oder nur dieje-
nigen einer Stimmenmehrheit öffentlich beglaubigt werden 
müssen (Bärmann/Merle/Becker, § 27 Rn. 319a; instruktiv 
zum Ganzen Heinemann, MietRB 2014, 188), ist um-
stritten. Damit dürfte insbesondere bei großen Wohnungs-
eigentümergemeinschaften ein solcher Nachweis in der 
Praxis regelmäßig ausscheiden. 

Der praktikabelste Weg stellt sich wohl wie folgt dar: Es 
wird eine Woh nungseigentümerversammlung abgehalten 
und darin ein Bestätigungsbeschluss bzgl. der Bestellung 
des Verwalters gefasst; über diesen Beschluss wird dann 
eine Niederschrift gem. § 24 Abs. 6 WEG angefertigt und 
es werden sodann die Unterschriften der in § 26 Abs. 3 
i. V. m. § 24 Abs. 6 WEG genannten Personen öffentlich 
beglaubigt.

GmbHG §§ 65, 73; BGB § 181 
Liquidation der GmbH: Berechnung des 
Sperrjahres bei Gläubigeraufruf vor Eintra-
gung der Auflösung in das Handelsregister 

I. Sachverhalt 
Die Gesellschafter beschlossen am 5.4.2015 in privat-
schriftlicher Form die Auflösung der GmbH. Die Auflösung 
wurde am 7.5.2015 im elektronischen Bundesanzeiger be-
kannt gemacht. 

Bei Anmeldung der Auflösung zur Eintragung ins 
Handelsregister erkannte das Registergericht den privat-
schriftlich gefassten Beschluss nicht an: Obwohl es in der 
Satzung an einer Grundlage fehlte, sollte laut Beschluss 
nämlich der Liquidator von den Beschränkungen des 
§ 181 BGB befreit sein. Nach Ansicht des Gerichts fehl-
te mithin ein notarieller Beschluss zur Änderung des 
Gesellschaftsvertrags. Das OLG Düsseldorf bestätigte im 
Beschwerdeverfahren die Rechtsauffassung des Register-
gerichts (Beschl. v. 23.9.2016 – I-3 Wx 130/15, NZG 2016, 
1424 = DNotI-Report 2016, 185). Daraufhin fassten die 
Gesellschafter den Auflösungsbeschluss am 11.10.2016 
noch einmal in beurkundeter Form. Die Auflösung wurde 
am 9.11.2016 im Handelsregister eingetragen. 

II. Frage 
Können die Geschäftsführer die endgültige Löschung der 
GmbH im Handelsregister beantragen, wenn zwar das 
Sperr jahr nach § 73 GmbHG abgelaufen ist, die Auflösung 
aber erst seit kurzem im Handelsregister eingetragen ist?

III. Zur Rechtslage 
1. Auflösung einer GmbH
Eine GmbH kann nach § 60 Abs. 1 Nr. 2 GmbHG 
durch Gesellschafterbeschluss mit einer Mehrheit von 
drei Vierteln der abgegebenen Stimmen aufgelöst wer-
den. Der Beschluss bedarf grundsätzlich keiner Form 
(s. nur Baumbach/Hueck/Haas, GmbHG, 21. Aufl. 2017, 
§ 60 Rn. 19), ist also auch privatschriftlich möglich. 
Etwas anderes gilt etwa, wenn die Satzung eine bestimm-
te Dauer der Gesellschaft vorsieht und die Gesellschaft 
abweichend davon vor diesem Zeitpunkt aufgelöst und 
liquidiert werden soll. Dann liegt eine Satzungsänderung 
vor, die dem Formerfordernis des § 53 GmbHG genügen 
muss (MünchKommGmbHG/Berner, 2. Aufl. 2016, § 60 
Rn. 90).

Nach § 65 Abs. 1 S. 1 GmbHG ist die Auflösung der GmbH 
in das Handelsregister einzutragen. Diese Eintra gung hat 
aber nur deklaratorische Bedeutung, wenn nicht zugleich 
eine Satzungsänderung gegeben ist (Lut ter/Hommelhoff/
Kleindiek, GmbHG, 19. Aufl. 2016, § 65 Rn. 5; Baumbach/
Hueck/Haas, § 65 Rn. 15).

2. Liquidation/Sperrjahr vor Vollbeendigung
Vor der Vollbeendigung der GmbH mit dem Verlust der 
Rechtsfä higkeit liegt jedoch – soweit die Gesellschaft 
Vermögen hat – die Liquidation nach §§ 66 ff. GmbHG. 
Es ist zudem ein Sperrjahr einzuhalten, das an den 
Gläubigeraufruf anknüpft; dieser Gläubigeraufruf geht 
mit der Bekanntmachung der Auflösung im elektro-
nischen Bundesanzeiger einher (§ 73 Abs. 1 i. V. m. 
§ 65 Abs. 2 GmbHG). Verteilen die Liquidatoren 
Gesellschaftsvermögen vor Ablauf des Sperrjahres, so 
haften sie dafür nach § 73 Abs. 3 S. 1 GmbHG gesamt-
schuldnerisch. Diese wichtige Gläubigerschutzvorschrift 
will in erster Linie verhindern, dass Gesellschaftsvermögen 
an Gesellschafter verteilt wird, solange die Gläubi ger noch 
nicht befriedigt oder die Verbindlichkeiten noch nicht si-
chergestellt sind (vgl. Michalski/Nerlich, GmbHG, 2. Aufl. 
2010, § 73 Rn. 1 f.). 

Erst nach Ablauf des Sperrjahres und Beendigung der 
Liquidation kann nach § 74 Abs. 1 GmbHG die Be endigung 
der Gesellschaft angemeldet und die Gesellschaft im 
Handels register gelöscht werden.
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3. Ablauf des Sperrjahres? 
a) Wirksame Auflösung als Voraussetzung des Gläu-
bigeraufrufs
Fraglich ist, ob das Sperrjahr im vorliegenden Fall bereits 
abgelaufen ist. Voraussetzung dafür ist eine Veröffentlichung 
des Gläubigeraufrufs in den Gesellschaftsblättern (§§ 65 
Abs. 2, 73 Abs. 1 GmbHG), in erster Linie also im 
elektronischen Bundesanzeiger (§ 12 GmbHG). Die Ver-
öffentlichung entfaltet Wirkung erst nach der Auflösung 
der Gesellschaft. Die Bekanntmachung mit Gläubiger auf-
ruf vor wirksamer Auflösung ist wirkungslos, sodass die 
Sperrfrist nach § 73 Abs. 1 GmbHG nicht zu laufen beginnt 
(vgl. Michalski/Nerlich, § 65 Rn. 26). 

Da die Auflösung (regelmäßig) nicht von der Eintragung ab-
hängt (s. Ziff. 1), kann die Bekannt machung des Gläubiger-
aufrufs (§ 65 Abs. 2 GmbHG) jedoch bereits vor der 
Handelsregisteranmeldung erfolgen (Scholz/K. Schmidt, 
GmbHG, 11. Aufl. 2015, § 65 Rn. 15; GroßkommGmbHG/
Paura, 2. Aufl. 2016, § 65 Rn. 38). Etwas anderes gilt nur, 
wenn die Wirksamkeit der Auflösung zugleich von einer 
Satzungsänderung abhän gig ist. 

b) Wirksame Auflösung trotz unwirksamer Befrei-
ung?
Vor diesem Hintergrund fragt sich, ob die Unwirksamkeit 
des Beschlusses über die Befreiung der Liquidatoren von den 
Beschränkungen des § 181 BGB auch zur Unwirksamkeit 
des Auflösungsbeschlusses führte:

Handelt es sich um verschiedene Beschlüsse, so scheidet 
eine Gesamt nichtigkeit aus (BGH DNotZ 2015, 704, 709 
Tz. 31; GroßkommGmbHG/Raiser, 2. Aufl. 2014, Anh. 
§ 47 Rn. 84; Hüffer/Koch, AktG, 12. Aufl. 2016, § 241 
Rn. 33). Hat man es dagegen mit einem einheitlichen 
Beschluss zu tun, so ist § 139 BGB heranzuziehen. Die 
Gesamtnichtigkeitsfolge des § 139 BGB ist dabei nur an-
zunehmen, wenn ein innerer Zusammenhang zwischen den 
Beschlussgegenständen besteht oder herge stellt ist (vgl. 
allg. BGH DNotZ 2015, 704, 710 Tz. 33; DNotZ 1990, 
115; DNotZ 1994, 619; OLG Düsseldorf, Urt. v. 14.1.2000, 
BeckRS 2000, 11449). Wäre der Beschluss nach objektiver 
Betrachtung vernünftigerweise auch ohne den nichtigen 
Teil gefasst worden, ließe sich Gesamtnichtigkeit nicht 
annehmen (vgl. RGZ 118, 218, 222; Zöllner/Noack, in: 
Baumbach/Hueck, Anh. § 47 Rn. 79).

Von Letzterem gehen wir jedoch im konkreten Fall nicht 
aus: Der Umstand, dass die Befreiung der Liquidatoren von 
§ 181 BGB nicht wirksam war, ändert nichts daran, dass die 
Auflösung mit dem Auflösungsbeschluss wirksam wurde. 
Nach der Lebenserfahrung wird man annehmen können, 
dass die Gesellschafter die Auflösung auch ohne die ent-
sprechende Vertretungsregelung für die Liqui datoren (also 
einschließlich der Befreiung von den Beschränkungen des 
§ 181 BGB) beschlossen hätten. Ebenso wenig sollte der 
Beschluss über die Liquidatoren bestellung eine rechtliche 
Einheit mit dem Beschlussgegenstand der Befreiung nach 
§ 181 BGB bilden. Im Regelfall wird die Liquidatoren-
bestellung auch ohne die Befreiung wirksam sein. Den 
Gesellschaftern kommt es nämlich in erster Linie darauf 
an, dass die Gesellschaft mit dem Liquidator über einen 
bestimmten Vertreter verfügt; die Befreiung kann auch 
durch eine spätere Satzungsänderung nachgeholt werden. 
Dabei ist zu bedenken, dass die Pflichten des Liquidators 
und die Möglichkeit zu Vertretungshandlungen für die 
Gesellschaft mit der Bestellung in grundsätzlich unbe-

schränktem Umfang entstehen und die von § 181 BGB 
betroffenen Rechtsgeschäfte nur einen engen Kreis be-
stimmter geschäftlicher Maßnahmen betreffen. Daher liegt 
es u. E. im Regelfall aus objektiven Gründen nahe, dass die 
Gesellschafterversammlung die Liquidatoren auch ohne 
Befreiung von den Beschränkungen des § 181 BGB be-
stellt hätte.

Verfügt die Gesellschaft mit dem Liquidator über ein wirk-
sam bestelltes Vertretungsorgan, wird auch die Auflösung 
der Gesellschaft nicht von der Wirksamkeit des Beschlusses 
über die Befreiung dieses Organs abhängig sein. Es dürf-
te sogar anzunehmen sein, dass der Auflösungsbeschluss 
generell unabhängig von der Bestellung der Liquidatoren 
ist. Zumindest im Zweifel sollte er wirksam sein mit 
der Maßgabe, dass die Geschäftsführer nach der gesetz-
lichen Vertretungsregelung des § 66 Abs. 1 GmbHG die 
Liquidatoren werden.

Für den vorliegenden Fall bedeutet das im Ergebnis: Das 
„Ob“ der Auflösung ist unabhängig von dem „Wie“ der 
Vertretung der Liquidations gesellschaft. Demzufolge dürf-
te die Auflösung bereits mit dem Beschluss wirksam 
geworden sein. War die Auflösung wirksam, konnte auch 
der Gläubigeraufruf vor der Eintragung der Auflösung 
in das Handelsregister Wirkung entfalten.

4. Wirksame Bekanntmachung der Auflösung
Auch die Bekanntmachung der Auflösung durch die 
Liquidatoren (§ 65 Abs. 2 GmbHG) ist u. E. wirksam ge-
wesen. Die Bekanntmachung ist eine geschäftsähnliche 
Handlung und dürfte daher voraussetzen, dass das zustän-
dige Organ mit Vertretungsmacht handelt. Im vorliegenden 
Fall wurden die Liquidatoren wirksam bestellt (s. Ziff. 3b). 
Dass sie dabei nicht wirksam von § 181 BGB befreit wur-
den, ändert daran nichts.

Dass es zur Zeit des Gläubigeraufrufs noch an der Ein-
tragung der Liqui datoren im Handelsregister fehlte, ist 
unschädlich. Die Eintragung der Liquidatoren ist grund-
sätzlich nur deklara torisch. Zur Erlangung des Amts ge-
nügen der Gesellschafterbeschluss, dessen Mitteilung 
(Bestellungs erklärung) und die Annahme durch den 
Liquidator (vgl. GroßkommGmbHG/Paura, § 66 Rn. 29; 
allg. zum Geschäftsführer vgl. MünchKommGmbHG/
Liebscher, 2. Aufl. 2016, § 46 Rn. 108 f.). 

5. Ergebnis
Im Ergebnis ist daher davon auszugehen, dass das Sperrjahr 
abgelaufen ist. Die Eintragung der Auflösung in das 
Handelsregister ist nicht erforderlich, wenn nicht die 
Auflösung mit einer Satzungsänderung einhergehen muss. 
Der Auflösungsbeschluss dürfte nicht von der Wirksamkeit 
der Befreiung der Liquidatoren von § 181 BGB abhängig 
gewesen sein. 

Das Sperrjahr steht der Vollbeendigung und der Anmeldung 
des Erlöschens der GmbH also nicht mehr entgegen.
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BGB §§ 1902, 164 
Antrag auf Erteilung eines Wahlscheins auf 
Grundlage einer General- und Vorsor gevoll-
macht 

I. Sachverhalt 
Ein Bevollmächtigter möchte für den Vollmachtgeber auf 
Grundlage einer General- und Vorsorgevollmacht einen 
Wahlschein für die Landtagswahl in Rheinland-Pfalz be-
antragen. 

Die Landeswahlleitung meint, dass eine General- oder 
Vorsorgevoll macht „keine ausreichende Legitimierung 
i. S. d. § 21 Abs. 3 LWO Rheinland-Pfalz“ darstelle: 
Das Stimmrecht sei höchstpersönliches subjektiv-öffentli-
ches Recht eines jeden Staatsbürgers auf Teilhabe an der 
Staatsgewalt. Eine Wahlpflicht bestehe nicht. Vor diesem 
Hintergrund hätten stimmberechtigte Personen indi viduell 
und in jedem Falle zu entscheiden, ob sie an einer Wahl 
teilnehmen wollten. Ein Verstoß gegen die Frei heit der 
Wahl liege etwa dann vor, wenn die Gemeinde verwaltung 
ohne vorherige Willensäußerung des Stimmberechtig ten, 
also ohne einen entsprechenden Antrag, einen Wahlschein 
er teile. 

In diesem Sachzusammenhang sei auch die Beantragung 
eines Wahlscheins zu sehen: Wolle die stimmberechtigte 
Person an der (Brief-)Wahl teilnehmen, habe sie den Antrag 
persönlich zu stellen. An einem persönlichen Antrag fehle es 
bei einer General- und Vorsorgevollmacht, denn die stimm-
berechtigte Person habe nicht konkret entschieden, dass sie 
von ihrem höchst persönlichen Wahlrecht Gebrauch machen 
wolle. Die kommunalen Gebietskörperschaften hätten des-
halb bei Vorlage einer General- und Vorsorgevollmacht eine 
konkrete Vollmacht zur Beantragung eines Wahlscheins für 
die Landtagswahl einzufordern. Sei die stimmberechtigte 
Person nicht in der Lage, eine schriftli che Vollmacht zu 
erteilen, oder liege ein vergleichbares Hindernis vor, solle 
die Verwaltung unmittelbaren Kontakt zu ihr aufneh men, 
um sich die Bevollmächtigung (ggf. mündlich) bestätigen 
zu lassen.

II. Fragen
Kann die Verwaltung den Antrag mit der Begründung ab-
lehnen, dass eine General- und Vorsorge vollmacht keine 
„ausrei chende Legitimierung i. S. d. § 21 Abs. 3 LWO 
Rheinland-Pfalz“ sei, da es am persönli chen Antrag fehle? 
Kann die Verwaltung weitere Nachweise bzgl. einer kon-
kreten Bevollmäch tigung fordern?

III. Zur Rechtslage 
1. Wahlen und Betreuung/Vollmacht
Das Thema „Wahlen und Vorsorgevollmacht“ ist in 
Rechtsprechung und Literatur bislang vergleichsweise we-
nig behandelt worden. Nach un seren Recherchen liegt 
lediglich ein Aufsatz von Grziwotz (FamRZ 2013, 1630) 
zu „Wahl recht, Betreuung und Vorsorgevollmacht“ vor. 
Dieser Aufsatz befasst sich mit der Regelung des § 13 Nr. 2 
BWahlG: Hiernach ist derjenige, für den ein Betreuer in al-
len Angele genheiten bestellt wurde, vom Wahlrecht ausge-
schlossen. Grziwotz hält es unter Gleichheitsgesichtspunkten 
für bedenklich, Personen unter Totalbetreuung vom aktiven 
Wahlrecht auszuschließen; seines Erachtens ist § 13 Nr. 2 
BWahlG daher verfassungswidrig.

Zur vorliegenden Frage des Wahlscheinantrags durch 
Bevoll mächtigte äußert sich Grziwotz nicht näher.

2. Vertretung bei Antrag auf Wahlschein für 
Landtagswahl in Rheinland-Pfalz
Im vorliegenden Fall geht es um die Beantragung eines 
Wahlscheins für die Landtagswahl in Rheinland-Pfalz. 
§ 21 Abs. 1 LWO Rheinland-Pfalz bestimmt, dass die 
Erteilung eines Wahlscheins schriftlich oder mündlich bei 
der Gemeindeverwaltung zu beantragen ist. 

Entgegen der Ansicht der Landeswahlleitung muss der 
Antragsteller den Wahlschein aber nicht persönlich bean-
tragen. Dies lässt sich im Umkehrschluss aus § 21 Abs. 3 
LWO Rheinland-Pfalz herleiten. Nach dieser Vorschrift 
muss derjenige, der den Antrag für einen anderen stellt, 
durch Vorlage einer schrift lichen Vollmacht nachweisen, 
dass er dazu berechtigt ist.

Welche Art der schriftlichen Vollmacht in diesem Zu-
sammenhang geboten ist, das führt das Gesetz nicht näher 
aus.

Das BGB definiert die Vollmacht in § 166 Abs. 2 S. 1 BGB 
als die durch Rechtsgeschäft erteilte Vertretungsmacht. 
Was den Umfang der Vollmacht anbelangt, wird phäno-
menologisch zwischen der Spezialvollmacht, der Art- 
oder Gattungsvollmacht und der Generalvollmacht unter-
schieden (MünchKommBGB/Schubert, 7. Aufl. 2015, 
§ 167 Rn. 64). Während sich die Spezialvollmacht auf 
ein bestimmtes Rechtsgeschäft bezieht, bevollmäch-
tigt die Gattungsvollmacht zu einer be stimmten Art von 
Geschäften (MünchKommBGB/Schubert, § 167 Rn. 64). 
Wird die Vollmacht dagegen als Generalvollmacht er teilt, 
so ermächtigt sie grundsätzlich zu allen Rechtsgeschäften, 
bei denen eine Vertre tung zulässig ist (BeckOK-BGB/
Schäfer, Std.: 1.11.2016, § 167 Rn. 20; MünchKommBGB/
Schubert, § 167 Rn. 65).

Wie sich bereits aus § 21 Abs. 3 LWO Rheinland-Pfalz 
ergibt, stellt der Wahlscheinantrag kein vertretungs-
feindliches Rechtsgeschäft dar (s. o.). Auch lässt sich 
dem Gesetz nicht entnehmen, dass eine Spezialvollmacht 
erforderlich sei. 

Bezogen auf die Generalvollmacht selbst fehlt es an 
Anhaltspunkten dafür, dass sie etwa hinsichtlich der 
Beantragung von Wahlscheinunterlagen ein schränkend 
auszulegen wäre oder dass die Angelegenheit in der 
Generalvollmacht ausdrücklich ge nannt sein müsste (vgl. 
zur Zulässigkeit einer Generalvollmacht als Bietvollmacht 
in der Zwangsverstei gerung auch das Gutachten DNotI-
Report 2012, 150).

Man kann also grundsätzlich davon ausgehen, dass ei ne – 
schriftlich erteilte – Ge neralvollmacht zur Beantragung 
eines Wahlscheins für die Landtagswahl in Rheinland-
Pfalz berech tigt. Nur klarstellend sei erwähnt, dass die 
Stimme selbstverständlich nur vom Wahlberechtigten per-
sönlich  abgegeben kann.

3. Ergebnis
Der Wahlscheinantrag ist bereits ausweislich des 
Gesetzeswortlauts (§ 21 Abs. 3 LWO Rheinland-
Pfalz) kein vertretungsfeindliches Rechtsgeschäft, denn 
die Be stimmung lässt ausdrücklich das Handeln eines 
Bevollmächtigten bei der Antragstellung zu. Auch fehlt 
es an Anhaltspunkten dafür, dass die Vollmacht eine 
Spezialvollmacht sein müsste, dass die Generalvollmacht 
mit Blick auf Wahlscheinanträge einschränkend auszulegen 
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wäre oder dass sie diesen Antrag ausdrücklich benennen 
müsste. Unseres Erachtens kann daher der Bevollmächtigte 
aufgrund einer (schriftlich erteilten) Generalvollmacht 
einen Wahlschein für den Vollmachtgeber beantragen.

Fol gen de Gut ach ten kön nen Sie über unseren Gutachten-
Abrufdienst im Internet unter: 

http://www.dnoti.de

abrufen. In diesem frei zugänglichen Bereich können die 
Gutachten über die Gutachten-Abrufnummer oder mit 
Titelschlagworten aufgefunden werden. Dies gilt ebenfalls 
für die bisherigen Faxabruf-Gutachten.

EGBGB Artt. 14, 15 
Türkei: Gesetzlicher Güterstand türkischer Eheleute; 
Schuldenhaftung
Abruf-Nr.: 153196

SachenRBerG § 92 Abs. 6 
Wirkungen eines gem. § 92 Abs. 5 SachenRBerG ein-
getragenen Vermerks; Umwandlung der als Eigentümer 
eingetragenen Erbengemeinschaft in eine Bruchteils-
gemeinschaft, wobei die Bruchteile dem Anteil an der 
Erbengemeinschaft entsprechen
Abruf-Nr.: 152739

BGB § 1191; ZPO § 767
Vollstreckungsabwehrklage wegen verjährter 
Grundschuldzinsen

Erhebt der Schuldner während eines laufenden, auf-
grund einer Sicherungsgrundschuld betriebenen 
Zwangsversteigerungsverfahrens eine Vollstreckungs-
abwehrklage, die er auf die Verjährung eines Teils 
der Grundschuldzinsen stützt, kann das Rechtsschutz-
bedürfnis ausnahmsweise zu verneinen sein. Dies setzt 
voraus, dass der Gläubiger nicht wegen der verjährten 
Zinsen vollstreckt; ferner müssen Indizien vorliegen, die 
in einer Gesamtwürdigung den sicheren Schluss erlau-
ben, dass die Vollstreckungsabwehrklage ausschließlich 
prozesszweckfremden Zielen dient.

BGH, Urt. v. 21.10.2016 – V ZR 230/15 

Problem
Hintergrund der Entscheidung ist die Verjährung von 
Grundschuldzinsen. Der Anspruch auf den Grundschuldzins 
verjährt in der regelmäßigen Verjährungsfrist von drei 
Jahren (§§ 902 Abs. 1 S. 2, 195, 197 Abs. 1 Nr. 4, Abs. 2, 
216 Abs. 3 BGB). Die Verjährungsfrist beginnt mit dem 
Ende des Jahres, in dem der Anspruch entstanden ist (§ 199 
Abs. 1 BGB). 

Der Grundpfandrechtsgläubiger beantragte im Jahre 2011 
die Zwangsversteigerung eines Grundstücks aus einer 
Grundschuld auf der Grundlage einer unbeschränkten 

vollstreckbaren Ausfertigung. Vom Vollstreckungsauftrag 
nahm er die verjährten Grundschuldzinsen aus. Im 
Laufe des weiteren Verfahrens verzichtete der Gläubiger 
sogar auf die verjährten Zinsen. 

Der dritte Versteigerungstermin sollte im September 
2013 stattfinden. Kurz vor dem Versteigerungstermin er-
hob der Schuldner die Verjährungseinrede und eine Voll-
streckungsabwehrklage. Er stützte dies auf die verjährten 
Grundschuldzinsen.

Der BGH musste die Frage klären, ob eine Vollstreckungs-
abwehrklage auch dann zulässig ist, wenn der Gläubiger 
die verjährten Zinsen von der Vollstreckung ausnimmt, 
der Gläubiger aber nach wie vor eine unbeschränkte voll-
streckbare Ausfertigung in den Händen hält (vgl. zu diesem 
Problem bereits Gutachten DNotI-Report 2014, 19).

Entscheidung
Im Ergebnis hält der BGH die Klage für unzulässig: Dem 
Schuldner fehle das Rechtsschutzbedürfnis. 

Für eine Vollstreckungsabwehrklage (§ 767 ZPO) bestehe 
so lange ein Rechtsschutzbedürfnis, wie der Gläubiger 
den Vollstreckungstitel noch in Händen habe. Dies gelte 
selbst dann, wenn der Gläubiger auf seine Rechte aus dem 
Titel verzichtet habe oder er und der Schuldner einig sei-
en, dass eine Zwangsvollstreckung nicht mehr in Betracht 
komme. Der BGH stützt dies auf zwei Überlegungen: 

- Auch wenn der Gläubiger in einer öffentlichen Urkunde 
die Befriedigung der Forderung bescheinige, könne 
mit einer solchen Bescheinigung die Aufhebung von 
Vollstreckungsmaßregeln nicht erreicht werden (§§ 775 
Nr. 4, 776 S. 2 Hs. 1 ZPO). 

- Die Vollstreckungsabwehrklage richte sich nicht gegen 
einzelne Vollstreckungsmaßnahmen, sondern solle einem 
Vollstreckungstitel die Vollstreckungsfähigkeit schlecht-
hin nehmen.

Vor einer überflüssigen Vollstreckungsabwehrklage 
könne sich der Gläubiger durch ein sofortiges Anerkenntnis 
schützen. Möchte der Gläubiger aus einem offenen Teil 
seiner Forderung vollstrecken, könne er eine weitere 
– beschränkte – vollstreckbare Ausfertigung nach § 733 
ZPO erwirken und den weitergehenden ursprünglichen 
Titel dem Schuldner aushändigen. 

Eine Ausnahme hat der BGH bisher lediglich bei 
Titeln auf wiederkehrende Leistungen – insbesondere 
Unterhaltsleistungen – anerkannt, wenn nach Erfüllung 
der in der Vergangenheit liegenden Zeitabschnitte die 
Vollstreckung unzweifelhaft nicht mehr droht (BGH 
NJW 1984, 2826, 2827). Diese Ausnahme lässt sich laut 
BGH auf Grundschuldzinsen aber nicht übertragen. Denn 
die Zinsforderungen würden nicht erfüllt, sondern be-
stünden fort. Hieran ändere der Eintritt der Verjährung 
nichts. Der Schuldner könne nur eine Einrede erheben. 

Das Rechtsschutzbedürfnis kann jedoch ausnahmswei-
se zu verneinen sein, wenn der Schuldner wegen der 
verjährten Zinsen während eines laufenden Zwangs-
versteigerungsverfahrens eine Vollstreckungsabwehr-
klage erhebt. Dies setzt dem BGH zufolge voraus, dass 

- der Gläubiger nicht wegen der verjährten Zinsen voll-
streckt und 

Gutachten im Abrufdienst

Rechts pre chung
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- Indizien vorliegen, die den sicheren Schluss erlau-
ben, dass die Klage ausschließlich prozesszweckfremden 
Zielen dient.

Ausschließlich prozesszweckfremde Ziele verfolge der 
Schuldner, wenn er die Vollstreckungsabwehrklage nicht 
erhebe, um die Vollstreckbarkeit des Titels hinsichtlich 
der verjährten Zinsen zu beseitigen, sondern um die Voll-
streckung aus der Hauptforderung und den nicht ver-
jährten Zinsen zu behindern. 

Ein gewichtiges Indiz für eine solche Zielsetzung sei 
die Erhebung der Verjährungseinrede und der darauf 
gestützten Vollstreckungsabwehrklage im laufenden Ver-
steigerungsverfahren zur Unzeit. Zur Unzeit werde die 
Klage erhoben, wenn der Gläubiger dem Ansinnen des 
Schuldners freiwillig nur nachkommen könne, indem er 
eine Verzögerung des Versteigerungsverfahrens in Kauf 
nehme. Um den Titel an den Schuldner herauszugeben, 
müsse er sich diesen vom Versteigerungsgericht zurückge-
ben lassen. Zudem müsse er sich eine weitere „beschränkte“ 
vollstreckbare Ausfertigung des Titels erteilen lassen. Kurz 
vor einem Versteigerungstermin werde dies nicht mög-
lich sein, ohne eine Verzögerung hervorzurufen, denn die 
Titelausfertigung müsse nebst Zustellungsnachweis bei der 
Versteigerung und bei der Erteilung des Zuschlags wieder 
vorliegen.

Neben der Klageerhebung zur Unzeit müsse mindestens ein 
weiteres Indiz auf diese prozesszweckfremde Zielsetzung 
schließen lassen. Ein solches Indiz könne sich entweder 
daraus ergeben, 

- dass der zu erwartende Vollstreckungserlös nicht an-
nähernd die Summe aus Hauptforderung und unverjähr-
ten Zinsen erreiche und die Vermögensverhältnisse des 
Schuldners auch im Übrigen eine erfolgreiche Vollstreckung 
nicht erwarten ließen

- oder dass der Gläubiger gem. § 1178 Abs. 2 BGB auf die 
verjährten Zinsansprüche verzichte. 

Im konkreten Fall verneint der BGH das Rechtsschutz-
bedürfnis. Die Verjährungseinrede und die Klage wurden 
erst kurz vor dem Versteigerungstermin erhoben, nach-
dem das Verfahren schon zwei Jahre angedauert hatte. 
Außerdem hatte der Gläubiger auf die Zinsen verzichtet und 
es war kein Erlös zu erwarten, aus dem auch die verjährten 
Grundschuldzinsen bedient werden könnten.

ErbStG § 13 Abs. 1 Nr. 4c
Keine Steuerbefreiung bei Überlassung der 
Wohnung an Ehefrau des Erblassers

Der Erwerb von Wohnungseigentum von Todes wegen 
durch ein Kind ist nicht steuerbefreit, wenn das Kind 
die Wohnung nicht selbst nutzt, sondern unentgeltlich 
einem Dritten zur Nutzung überlässt. Das gilt auch bei 
einer unentgeltlichen Überlassung an nahe Angehörige.

BFH, Urt. v. 5.10.2016 – II R 32/15

Problem
Die Tochter (T) ist Alleinerbin ihres Vaters (V). V war 
Miteigentümer einer Wohnung. In der Wohnung lebte er 

bis zu seinem Tod gemeinsam mit seiner Ehefrau (M), 
der Mutter von T. T hat die Wohnung der M weiterhin zur 
Nutzung überlassen. T selbst übernachtet in der Wohnung 
nur gelegentlich.

T ist der Auffassung, dass der Erwerb des Miteigentums-
anteils an der Wohnung steuerbefreit ist nach § 13 Abs. 1 
Nr. 4c ErbStG.

Nach § 13 Abs. 1 Nr. 4c ErbStG ist der Erwerb des Eigen-
tums oder Miteigentums an einem bebauten Grundstück 
steuerfrei, soweit die Wohnfläche 200 qm nicht übersteigt 
und bestimmte Voraussetzungen vorliegen:

- Erwerb durch Kinder i. S. d. Steuerklasse I Nr. 2 oder 
Kinder verstorbener Kinder i. S. d. Steuerklasse I Nr. 2;

- Nutzung der Wohnung durch den Erblasser bis zum 
Todesfall zu eigenen Wohnzwecken;

- unverzügliche Bestimmung der Wohnung zur Selbst-
nutzung zu eigenen Wohnzwecken (Familienheim).

Der BFH hat sich mit der Frage auseinandergesetzt, ob 
die Nutzung durch die Ehefrau des Erblassers und Mutter 
der Erbin das zuletzt genannte Tatbestandsmerkmal des 
Familienheims erfüllt.

Entscheidung
Der BFH verneint die Frage und beruft sich dabei zu-
nächst auf den Wortlaut des § 13 Abs. 1 Nr. 4c ErbStG. 
Eine Nutzung zu eigenen Wohnzwecken setze voraus, dass 
der Erwerber in der Wohnung den Mittelpunkt seines 
Lebensinteresses habe. Die unentgeltliche Überlassung 
der Wohnung zur Nutzung an einen Dritten stelle keine 
Selbstnutzung zu eigenen Wohnzwecken dar. 

Dies gilt auch bei einer unentgeltlichen Überlassung an 
Angehörige i. S. d. § 15 AO: Der Zweck des § 13 Abs. 1 
Nr. 4c S. 1 ErbStG rechtfertige nicht die Anwendung 
der Vorschrift auf die unentgeltliche Überlassung des 
Erwerbs zur Nutzung an (nahe) Familienangehörige. Der 
Gesetzgeber habe bereits in der Gesetzesbegründung zum 
Ausdruck gebracht, dass es der Schutz des familiären 
Lebensraums gebiete, die Steuerbefreiung davon abhängig 
zu machen, dass das Kind als Erwerber das Familienheim 
auch tatsächlich selbst zu eigenen Wohnzwecken nutze. 

§ 4 S. 2 EigZulG bestimme zwar ausdrücklich, dass eine 
Wohnung auch dann als zu eigenen Wohnzwecken genutzt 
anzusehen sei, wenn der Anspruchsberechtigte sie unent-
geltlich zu Wohnzwecken an einen Angehörigen i. S. d. 
§ 15 AO überlasse. Dadurch unterscheide sich § 4 EigZulG 
von anderen Normen, die ebenfalls die Selbstnutzung 
einer Wohnung zur Tatbestandsvoraussetzung hätten, und 
begünstige z. B. im Unterschied zu § 10e EStG auch 
die einem Angehörigen ganz überlassene Wohnung. Der 
Gedanke des § 4 S. 2 EigZulG sei aber nicht auf § 13 Abs. 1 
Nr. 4c S. 1 ErbStG zu übertragen; diese Norm enthalte eine 
solche ausdrückliche Regelung zur Gleichstellung der un-
entgeltlichen Überlassung der Wohnung an Angehörige mit 
der Selbstnutzung der Wohnung durch den Erwerber nicht.

Laut BFH stand T demzufolge für den Erwerb des hälf-
tigen Miteigentumsanteils an der Wohnung die geltend 
gemachte Steuerbefreiung nicht zu. Die Wohnung sei 
nach dem Erwerb nicht unverzüglich zur Selbstnutzung zu 
eigenen Wohnzwecken bestimmt gewesen. Die subjektive 
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Absicht der T zur Selbstnutzung genüge nicht. Ebenso we-
nig ausreichend sei die gelegentliche Mitbenutzung von 
Räumlichkeiten in der Wohnung zur Übernachtung.

R. Süß/G. Ring (Hrsg.), Eherecht in Europa, 3. Aufl., 
zerb Verlag, Bonn 2017, 1503 Seiten, 169.– €

Das von Rembert Süß und Gerhard Ring herausgege-
bene Buch zum Eherecht in Europa hat sich in der 
Gestaltungspraxis etabliert. Es ist daher nicht verwunder-
lich, dass die hier anzuzeigende dritte Auflage des Buchs 
auch im Deutschen Notarverlag in Lizenzausgabe als 
„Notarhandbuch“ erschienen ist.

Die Herausgeber haben das bewährte Konzept des Buchs 
mit seiner Zweiteilung beibehalten. Ein Allgemeiner 
Teil widmet sich schwerpunktmäßig dem Internationalen 
Familienrecht von Deutschland und der EU. Der von Süß 
betreute § 2 beleuchtet in gut strukturierter Form das an-
wendbare Recht von der Eheschließung über das Güterrecht 
bis hin zum Scheidungs- und Unterhaltsrecht. 

Das Herzstück des Buchs liegt in den Länderberichten zum 
Familienrecht der einzelnen europäischen Rechtsordnungen. 
Die Länderberichte stammen aus der Feder ausländi-
scher Juristen oder deutscher Juristen mit besonderer 
Expertise im ausländischen Recht, vgl. insbesonde-
re die Länderberichte von Döbereiner (Frankreich) und 
von Odersky (Großbritannien). In der Neuauflage ist ein 
Länderbericht zu Bulgarien hinzugekommen. Das neue 
tschechische Eherecht wurde umfassend berücksichtigt. 

Die Länderberichte sind auch für den notariellen 
Alltagsgebrauch eine wichtige Fundgrube: Wie knüpft 
das ausländische internationale Familienrecht an? Ist eine 
Rechtswahl zulässig? Was kann Inhalt eines Ehevertrags 
sein? Das Buch eignet sich für die Gestaltungspraxis in der 
Ehevertragsberatung mit internationalem Bezug hervorra-
gend. Man kann es daher nur wärmstens zur Anschaffung 
empfehlen.

Notarassessor Dr. Johannes Weber

B. Dauner-Lieb/H. Grziwotz (Hrsg.), Pflichtteilsrecht, 
Handkommentar, 2. Aufl., Nomos Verlag, Baden-Baden 
2017, 834 Seiten, 108.– €

Pflichtteilsrechtliche Überlegungen spielen in der nota-
riellen Praxis bei Gestaltung der vorweggenommenen 
Erbfolge regelmäßig eine große Rolle. Es ist daher nütz-
lich, ein gutes Nachschlagewerk zur Hand zu haben. Der 
von Barbara Dauner-Lieb und Herbert Grziwotz heraus-
gegebene Kommentar zum Pflichtteilsrecht erfüllt nahezu 
sämtliche Erwartungen, die die notarielle Praxis an einen 
solchen Kommentar stellen kann. Dies liegt nicht zuletzt an 
dem Autorenkreis, der zu einem guten Teil aus besonders 
ausgewiesenen Notaren besteht. 

In seiner Kommentierung zu § 2314 BGB beschäftigt 
sich Grziwotz eingehend mit den Anforderungen an ein 
Nachlassverzeichnis. Ein ausführliches Muster rundet die 
Kommentierung ab. Man würde sich freuen, wenn in der 
Darstellung die nicht ganz seltene Frage vertieft würde, wie 
der Notar bei einer außerhalb seines Amtsbereichs bele-
genen Wohnung des Erblassers verfahren soll (vgl. Zimmer, 
ZErb 2012, 5). Seine besondere Praxisnähe unterstreicht der 

Kommentar in den Anhängen. Hier ist insbesondere auf die 
vorzügliche Darstellung von Herrler zur Minimierung des 
Pflichtteils durch lebzeitige Rechtsgeschäfte zu verweisen. 
In Ergänzung dazu steht die Bearbeitung von Vedder zum 
Verhältnis von Gesellschaftsrecht und Pflichtteilsrecht. Mit 
beachtlichen Gründen stellt sich Vedder gegen die These, 
dass ein allseitiger Abfindungsausschluss im Todesfall als 
entgeltliches Rechtsgeschäft anzusehen ist, und plädiert 
dafür, Zuwendungen für den Fall des Überlebens insoweit 
als ergänzungspflichtige Schenkung i. S. v. § 2325 Abs. 1 
BGB aufzufassen, sofern der Zuwendende nicht auch 
im Falle seines Vorversterbens einen Vorteil vonseiten 
der anderen Gesellschafter erwartet (Anh. 3 Rn. 29). Für 
Beratungsbedarf sorgt auch immer wieder die Frage des 
Verhältnisses von Pflichtteilsrecht und Sozialrecht. Die 
Ausführungen von v. Proff zu Irnich (Anh. 5) sind dabei 
sehr hilfreich.  

Fazit: Der Kommentar bietet eine gestaltungsorientierte 
Darstellung des Pflichtteilsrechts auf höchstem Niveau.

Notarassessor Dr. Johannes Weber

P. Becker, Der elektronische Rechtsverkehr in Grundbuchsa-
chen in Baden-Württemberg, BWNotZ 2016, 165

P. Becker/W.-A. Wegener, Das Europäische Nachlasszeug-
nis im elektronischen Rechtsverkehr in Grundbuchsachen, 
notar 2017, 32

R. Bergjan/M. Klotz, Formale „Fallstricke“ bei der Voll-
machtserteilung in M&A-Transaktionen, ZIP 2016, 2300

W. Böhringer, Grundbuchberichtigung bei Umwandlung von 
Gesellschaften, BWNotZ 2016, 154

P. Derleder, Die Rückauflassungsvormerkung, ZfIR 2016, 
815

R. Gaier, Sozietätsverbote im Notariat vor dem Hintergrund 
der aktuellen Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts, 
ZNotP 2016, 254

R. Heurung/A. Buhrandt/G. Gilson, Verhältnismäßig-
keit der Bewertungsverfahren in der Erbschaftsteuerreform, 
ZErb 2016, 396

I. Kämper, Testamentsvollstreckung an Personengesell-
schaftsanteilen, RNotZ 2016, 625

W. Klingsch/N. v. Stralendorff, Eidesstattliche Versicherun-
gen und Eide in der notariellen Praxis, notar 2017, 3

J. Kohler, Dingliches Vorkaufsrecht und Gutglaubensschutz 
gemäß § 893 BGB, ZfIR 2016, 809

R. Landsittel, Die Erbschaftsteuerreform 2016 im praxisori-
entierten Überblick, ZErb 2016, 383 

F.-H. Lange, „Verschollene“ Beteiligte bei der GmbH – eine 
Herausforderung für die Beurkundungspraxis, notar 2017, 28

K. Lerch, Der Verzicht der Urkundsbeteiligten auf ihren 
Anspruch auf Belehrung nach § 17 Abs. 1 BeurkG?, NotBZ 
2016, 452

J. Müller-Lukoschek, Das Gesetz zum Internationalen 
Erbrecht und zur Änderung von Vorschriften zum Erbschein, 
NotBZ 2016, 441

Weitere Ter mi ne für März 2017 – An mel dung und nä he-
re In for ma tio nen bit te di rekt beim DAI-Fach in sti tut für 
No ta re, Post fach 250254, 44740 Bo chum, Tel. (0234) 
970 64 18, Fax (0234) 70 35 07 (www.an walts in sti tut.de).
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Ältere Menschen als Urkundsbeteiligte (Renner/
Wetterling), 3.3.2017 Heusenstamm

Aktuelle Probleme der notariellen Vertragsgestaltung 
im Immobilienrecht 2016/2017 (Herrler/Hertel/Kesseler), 
9.3.2917 Kiel, 10.3.2017 Berlin, 31.3.2017 Stuttgart

Die Entwicklung des Ehevertragsrechts (Reetz), 
15.3.2017 Bochum

Neuere Rechtsprechung zum GNotKG (Schmidt/
Tondorf), 15.3.2017 Heusenstamm, 31.3.2017 Berlin 

Aktuelles Notarkostenrecht: Gesellschaftsrecht (Sikora/
Tiedtke), 16.3.2017 Heusenstamm

Deutsch-Niederländischer Rechtsverkehr (Eule), 
17.3.2017 Oldenburg

Aktuelles aus dem Handelsregister – Update 2017 
(Melchior), 18.3.2017 Köln 

Unternehmensnachfolge in der notariellen Praxis 
(Spiegelberger), 29.3.2017 Bochum

15. Gesellschaftsrechtliche Jahresarbeitstagung (Arens/
Crezelius/Heckschen/Kayser/Strohn/Teichmann), 31.3.-
1.4.2017 Hamburg

Insolvenzrecht in der notariellen Praxis (Reul), 31.3.2017 
Osnabrück
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